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RS OGH 1954/12/22 1Ob944/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.1954

Norm

ZPO §237 Abs4

Rechtssatz

Unwidersprochene "Klagsrücknahme hinsichtlich einer Klagserweiterung unter Anspruchsverzicht, jedoch unter

Vorbehalt der Einbringung einer Wiederaufnahmsklage nach rechtskräftiger Entscheidung des Verwaltungsverfahrens"

schließt neuerliche Klage hinsichtlich dieses Teiles des Begehrens nicht aus.
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